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RS OGH 1968/10/11 2Ob104/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1968

Norm

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Keine grobe Fahrlässigkeit eines Tischlermeisters, der einem fast zwei Jahre bei ihm tätigen Lehrling den Auftrag gibt,

selbständig an einer Kreissäge zu arbeiten, wenn dieser einen jüngeren Lehrling zur Mithilfe au7ordert, der hiebei

verletzt wird.
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